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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Schkopau 
 

 

In- Kraft- Setzung der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3.1 

„Industriestandort Schkopau“ der Gemeinde Schkopau im Ortsteil 

Korbetha 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. 

November 2025 die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3.1 „Industriestandort Schkopau“ in 

der Fassung vom September 2025 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 

beschlossen.  
 

Mit der Änderung des Bebauungsplans wird die Möglichkeit geschaffen, dass ein bereits am 

Standort ansässiges Unternehmen seine bestehende Betriebsstätte, im Einklang mit den 

Belangen des Naturschutzes, erweitern kann.   
 

Die Lage des Geltungsbereiches der 5. Änderung ist aus dem angefügten Lageplan ersichtlich. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann jedermann die 5. Änderung des Bebauungsplans und 

die dazugehörige Begründung bei der Gemeindeverwaltung Schkopau, Schulstraße 18, 06258 

Schkopau während folgender Zeiten: 
 

montags und mittwochs von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 14.00 Uhr,  

dienstags von   9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,  

donnerstags von   9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr und  

freitags von   9.00 Uhr – 12.00 Uhr  
 

in den Diensträumen des Bauamtes einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Des Weiteren kann der Bebauungsplan online über den Themenbrowser des Landkreis 

Saalekreis eingesehen werden. 

 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 

hingewiesen. 
 

Unbeachtlich werden demnach: 

- eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Gemeinde Schkopau geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die 

Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über 

die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Vermögensnachteile 

nach den §§ 39 bis 42 BauGB sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Die Fälligkeit des Anspruchs auf 

Entschädigung kann herbeigeführt werden, indem der Entschädigungsberechtigte die Leistung 

der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen. 
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§ 8 Abs. 3 KVG LSA lautet wie folgt: 

„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 

Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so 

ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei 

sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 

gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind.“ 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 5. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3.1 

“Industriestandort Schkopau“ in Kraft. 

 

Schkopau, den 19.11.2025 

 

Anlage: Übersichtsplan 
 

 
Lage des Geltungsbereiches der 5. Änderung des B-Plans Nr. 3.1 
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Schkopau 
 

Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 1.3 „An der 

Kläranlage und am Kraftwerk“ der Gemeinde Schkopau, Ortsteil 

Korbetha 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat in seiner Sitzung am 11.11.2025 die 

Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.3 „An der Kläranlage und am 

Kraftwerk“ beschlossen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1.3 „An der Kläranlage und am Kraftwerk“ soll 

eine Anlage zur Gewinnung von Phosphor entstehen. Der Bebauungsplan legt fest, dass im 

Bereich des Teilgebietes 2, in welchem die neue Anlage entstehen soll, maximal 50 % der 

Fläche versiegelt werden dürfen (GRZ 0,5). 
 

Aufgrund der Betriebsweise der Anlage, der Anordnung der einzelnen Gebäude für die 

innerbetrieblichen Abläufe und der gesamten Verkehrsführung bedarf es einer größeren 

bebaubaren Fläche, als der Bebauungsplan im Bereich des TG 2 zulässt. 
 

Aus diesem Grund wird mit der 3. Änderung das Ziel verfolgt, die GRZ, entsprechend den 

Bedürfnissen der neuen Anlage, anzuheben   

 

Schkopau, den 19.11.2025 
 

 

Anlage: Übersichtsplan  
 

 
Lage des Geltungsbereiches der 3. Änderung  
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